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FTA Position Paper 2007
Reform der präferenziellen Ursprungsregeln / Übergangsregeln im Rahmen der europäischen Partnerschaftsabkommen

1. Grundsätzliche Bemerkungen

Wir begrüßen es, dass der seit geraumer Zeit mehr oder weniger diskutierte Ansatz nicht weiter verfolgt wird, einen bestimmten Anteil an den Nettoproduktionskosten einer Ware als wesentliches Kriterium für die Ermittlung des Ursprungs festzulegen. Auch die FTA hatte sich mehrfach gegen die Anwendung der Nettoproduktions​kostenmethode ausgesprochen, da diese Methode unvereinbar ist mit der Forderung nach einer mög​lichst einfachen Handhabung. Darüber hinaus hätte die Anwendung dieser Methode zur Folge, dass der Exporteur vertrauliche Daten offen legen muss. Dies wäre das Aus für jedes Präferenzsystem gewesen. 

2. Der Ab-Werk-Preis

Der nunmehr als wesentliches Kriterium für die Ermittlung des Ursprungs herangezo​gene Anteil am Ab-Werk-Preis lässt sich zwar wesentlich leichter berechnen als die Nettoproduktionskosten, doch bietet auch dieses Kriterium Möglichkeiten zur Mani​pula​tion und damit zur willkürlichen Festlegung des Präferenzursprungs. Darüber hinaus ist der Ursprung nicht objektiv feststellbar sondern hängt vom Lohnkosten​niveau im Exportland sowie von Lohn- und Wechselkursschwankungen ab. Die für den Exporteur wie Importeur gleichermaßen wichtige Vorhersehbarkeit des Ursprungs und damit der Präferenzgewährung wird auf diese Weise nicht gewähr​leistet. 

Folglich kann die Situation eintreten, dass eine vollkommen identische Ware in einem begünstigten Land als Ursprungsware anerkannt wird, in einem anderen Land jedoch nicht. Tendenziell wird der Ursprung in einem Land mit einem höheren Lohnkosten​niveau leichter zu erreichen sein als in einem Land mit niedrigem Niveau, was aus ent​wicklungspolitischer Sicht nicht opportun erscheint. 

Einwände, der Ab-Werk-Preis werde bereits jetzt als Kriterium herangezogen, sind insofern nicht stichhaltig, da der Ab-Werk-Preis nur als Zusatz- oder Alternativkrite​rium in relativ wenigen Fällen maßgeblich ist.

3. Die Höhe des lokalen Fertigungsanteils im Rahmen des allgemeinen Präfe​renz​systems

Die FTA spricht sich dafür aus, den lokalen Fertigungsanteil auf 30 Prozent festzule​gen. Das Argument, ein höherer lokaler Wertschöpfungsanteil - etwa 55 bis 60 Pro​zent wie derzeit - stärke die Volkswirtschaft eines begünstigten Landes ist nicht stichhaltig. Zumindest besteht zwischen der wirtschaftlichen Prosperität eines Landes und seiner lokalen Wertschöpfung in der Praxis kein unmittelbarer Zusammenhang. Die Forderung nach einem möglichst niedrigen lokalen Wertschöpfungsanteil ent​spricht darüber hinaus dem Selbstverständnis der FTA, die sich u.a. für einen voll​ständigen Zollabbau weltweit einsetzt.

4. Der Vorschlag der FTA

Vor dem Hintergrund einer möglichst einfachen und objektiv vorhersehbaren Ermitt​lung des Ursprungs schlägt die FTA vor, als grundlegendes Kriterium ausschließlich einen Wechsel der vierstelligen Tarifposition heranzuziehen. Wir sind uns durchaus darüber im Klaren, dass der Zolltarif nicht zur Bestimmung des Ursprungs geschaffen wurde und der Wechsel des Vierstellers nicht immer zu befriedigenden Ergebnissen führt. In derar​tigen Ausnahmefällen könnte jedoch alternativ ein Be- oder Verarbei​tungskriterium vor​gesehen werden. Die jetzt noch bestehende Liste unzureichender Be- oder Verarbei​tungsvorgänge (Minimalbehandlung) könnte entfallen.

Wir verhehlen nicht, dass dieser Ansatz einer politisch gewollten Differenzierung der Präferenzvorteile zuwiderläuft. Einfachheit, Vorhersehbarkeit und eine geringe admi​nis​trative Belastung machen diesen Nachteil jedoch mehr als wett. 

Aus gegebenem Anlass möchten wir noch darauf hinweisen, dass der im Jahr 2000 in den Zollkodex eingeführte Schutz des Guten Glaubens des Importeurs hinsichtlich der Korrektheit vorgelegter Präferenznachweise nicht angetastet werden darf. Dies bedeu​tete einen Verlust an Rechtssicherheit und würde die Nutzung des Präferenz​systems erheblich reduzieren.

5. Ursprungsregeln im Rahmen europäischer Partnerschaftsabkommen

Wir haben den uns ebenfalls übersandten Vorschlag vereinfachter Ursprungsregeln im Rahmen der europäischen Partnerschaftsabkommen stichprobenweise geprüft und sind zu dem  Schluss gekommen, dass dort gegenüber den geltenden Ursprungsregeln wesentliche Verbesserungen vorgenommen wurden. Wir möchten dies anhand von vier Tarifpositionen verdeutlichen, die für den Einzelhandel beson​ders wichtig sind:

Waren der Kapitel 61 und 62 (Bekleidung und Bekleidungszubehör) müssen nach den geltenden Regeln aus Garnen hergestellt werden, um den Präferenzursprung zu erhal​ten. Künftig soll das Herstellen aus Geweben hierfür genügen, eine zweistufige Verar​beitung ist nicht mehr erforderlich.

Für bestimmte Waren der Unterhaltungselektronik (ex Kapitel 85) gilt nunmehr die von uns präferierte Regel des Positionswechsels, die restriktive 30-Prozent-Regel wurde gestrichen. Ähnliches gilt für andere Waren der Unterhaltungselektronik (ex Kapitel 8519), anstelle der 30-Prozent-Regel darf nunmehr der Drittlandsanteil bis zu 55 Pro​zent des Ab-Werk-Preises betragen. Dies stellt einen begrüßenswerten Fort​schritt dar.
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